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    1. Regeln: 

1.1. Die Regatta unterliegt den Regeln, wie sie in 
den „Wettfahrtregeln Segeln“ festgelegt sind.  

In Abänderung der WR 26 (Starten von Wett-
fahrten) wird der so genannte „Känguruhstart“ 
angewendet. Dieses Startverfahren wird in 
den Segelanweisungen beschrieben. 

    2. Teilnahmeberechtigung: 

Alle Kielboote des SCE 

    3. Meldung: 

Teilnahmeberechtigte Boote melden auf dem 
beiliegenden Meldeformular   

Für jedes teilnehmende Boot muss der Nach-
weis einer hinreichenden Haftpflichtversiche-
rung 
erbracht werden. 

Die Meldung ist zu richten an: 
Segelclub Eckernförde e.V. 
Am Ort 2, 24340 Eckernförde 
Tel.: 04351-81143  FAX: 04351-87449 

    4. Meldeschluss: 

Mittwoch,  16. Juni 2010 

Nachmeldung nur möglich bis 
Donnerstag, 24. Juni 2010 
zuzüglich Gebühr: € 10,- 

    5. Meldegebühr: 

Pro Boot: € 20,- 

Die Meldegebühr ist mit Abgabe der Meldung 
zu zahlen in bar oder durch Überweisung auf 
folgendes Konto des SCE: 
Förde Sparkasse, 
BLZ: 210 501 70      Kto.-Nr.: 102 491 

Wichtig : Vermerk 
Bei Zahlung durch Überweisung: 
Name, Bootsname  
 

   6. Zeitplan: 

Steuermannsbesprechung 
am Sa. 26. Juni 2010 um 13.00 Uhr. 
Anmerkung: 
Eine Teilnahme ist nicht zwingend erforderlich; 
es wird jedoch das Start- und Zielsystem noch 
einmal eingehend erläutert. 

1. Startsignal (für das langsamste Boot)  
 am Sa. 26. Juni 2010 um 14.00 Uhr. 

Es ist nur eine Wettfahrt vorgesehen . 

    7. Einstufung nach Yardstick: 

Die Boote werden nach der Yardsticktabelle des 
DSV (Kreuzer Abteilung) 2010 eingestuft. 
Sofern keine Yardstickwerte für ein Boot vorlie-
gen, nimmt die Wettfahrtleitung eine vorläufige 
Einteilung für das Jahr 2010 vor. 

    8. Segelanweisungen, Haftpflicht 

Das Regattabüro befindet sich im SCE-Clubhaus 
(Schulungsraum im Untergeschoss Westseite). 

Dort muss zunächst der Bestand einer 
    HAFTPFLICHTVERSICHERUNG   -    

nachgewiesen werden.  

Daraufhin können die Segelanweisungen  im 
Empfang genommen werden am 
Sa. 26. Juni 2010 ab 11.00 Uhr. 

  9. Wertung: 

Die Wertung erfolgt nach Yardstick: 
Gesegelte Zeit / Yardstick = Berechnete Zeit 

  10. Haftungsausschluss: 

Die Verantwortung für die Entscheidung eines Bootsf üh-
rers, an einer Wettfahrt teilzunehmen oder sie fort zuset-
zen, liegt allein bei ihm, er übernimmt insoweit au ch die 
Verantwortung für seine Mannschaft. Der Bootsführer  ist 
für die Eignung und das richtige seemännische Verha l-
ten seiner Crew sowie für die Eignung und den verke hrs-
sicheren Zustand des gemeldeten Bootes verantwortli ch. 
Der Veranstalter ist berechtigt, in Fällen höherer Gewalt 
oder aufgrund behördlicher Anordnungen oder aus Si-
cherheitsgründen, Änderungen in der Durchführung de r 
Veranstaltung vorzunehmen oder die Veranstaltung ab -
zusagen. In diesen Fällen besteht keine Schadenersa tz-
verpflichtung des Veranstalters gegenüber dem Teil-
nehmer. Eine Haftung des Veranstalters, gleich aus wel-
chem Rechtsgrund, für Sach- und Vermögensschäden 
jeder Art und deren Folgen, die dem Teilnehmer wäh-
rend oder im Zusammenhang mit der Teilnahme an der 
Veranstaltung durch ein Verhalten des Veranstalters , 
seiner Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder Beauftrag ten 
entstehen, ist bei der Verletzung von Pflichten, di e nicht 
Haupt-/bzw. vertragswesentliche Pflichten (Kardinal -
pflichten) sind, beschränkt auf Schäden, die vorsät zlich 
oder grob fahrlässig verursacht wurden. Bei der Ver let-
zung von Kardinalpflichten ist die Haftung des Vera nstal-
ters in Fällen einfacher Fahrlässigkeit beschränkt auf 
vorhersehbare, typischerweise eintretende Schäden. 
Soweit die Schadenersatzhaftung des Veranstalters a us-
geschlossen oder eingeschränkt ist, befreit der Tei lneh-
mer von der persönlichen Schadenersatzhaftung auch 
die Angestellten – Arbeitnehmer und Mitarbeiter – V er-
treter Erfüllungsgehilfen, Sponsoren und Personen, die 
Schlepp-, Sicherungs-,oder Bergungsfahrzeuge bereit -
stellen, führen oder bei deren Einsatz behilflich s ind, so-
wie auch alle anderen Personen, denen im Zusammen-
hang mit der Durchführung der Veranstaltung ein Auf -
trag erteilt worden ist. Die gültigen Wettfahrtrege ln der 
ISAF, die Klassenvorschriften sowie die Vorschrifte n der 
Ausschreibung und Segelanweisung sind einzuhalten 
und werden ausdrücklich anerkannt. Es gilt das Rech t 
der Bundesrepublik Deutschland. 
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  11. Siegerehrung: 

Die Siegerehrung findet statt am So. 26. Juni 
2010 nach Lautsprecherdurchsage ca. 1 Std. 
nach Beendigung der Wettfahrt. 
 

  12. Veranstaltungen an Land: 

Sa. 26. Juni 2010 ab 18.00 Uhr für die aktiven 
Segler Treffen in der Halle 4. 

 

  13. Preise: 

Ü  Punktpreise nach der Gesamtwertung für das 
1. Drittel, jedoch maximal 10 Preise. 

 

W.Sperlich �  

 


